
Der Einsatz von Gutachtern, Sach-
verständigen und Beratern ist in-
zwischen zum gängigen Instru-

ment in der Wirtschaft und in der Politik
geworden. Verbände, öffentliche Verwal-
tungen, Unternehmen und auch Be-
triebsräte greifen immer öfter auf die
Unterstützung externer Ratgeber und
Sachverständiger zurück. Im Umgang

dern nicht immer in der notwendigen
Breite und Tiefe vorgehalten werden.
Deshalb räumt das Betriebsverfas-
sungsgesetz (vgl. § 80 Abs. 3 und §
111) den Betriebsräten das Recht ein,
ihre Arbeit durch den Einsatz von
Sachverständigen und Beratern unter-
stützen zu lassen.

Zur etablierten Praxis gehört die Un-
terstützung bei juristischen Problemen;
etwa bei der Ausarbeitung von Betriebs-
vereinbarungen oder bei der Begleitung
von Verhandlungen zu Interessenaus-
gleich und Sozialplan. Ebenfalls erprobt
ist die Unterstützung durch Trainer und
Moderatoren, die die Weiterentwicklung
des Know-hows bei Betriebsräten unter-
stützen. Immer häufiger werden aber
auch externe Experten eingesetzt, die
die Betriebsräte in strategischen, orga-
nisatorischen, technischen oder be-
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Wenn externer Rat 
benötigt wird

Zum Umgang mit Beratern und Sachverständigen

Betriebsräte werden vor allem in Krisenzeiten immer wieder mit ausgesprochen komplizierten 

Fragestellungen konfrontiert, für deren sachgerechte Bearbeitung das Wissen von Sachverständigen

und Beratern benötigt wird. Dr. Christof Balkenhol zeigt auf, worauf der Betriebsrat achten sollte, damit

der Experteneinsatz den gewünschten Erfolg garantiert.

mit ihnen ist jedoch ein hohes Maß an
Professionalität erforderlich, wenn man
als Auftraggeber unangenehme Neben-
wirkungen vermeiden will. Dies gilt
auch, wenn Betriebsräte externe Sach-
verständige und Berater einsetzen.

Vielfältige Ansatzpunkte 
für den Experteneinsatz

Betriebsräte werden immer wieder mit
ausgesprochen komplizierten Frage-
stellungen konfrontiert. Für eine sach-
gerechte Betriebsratsarbeit bedarf es
einer umfassenden Kompetenz in fach-
licher (z.B. juristische, technische 
sowie betriebswirtschaftliche Details)
sowie in methodischer Hinsicht (z.B.
Projektmanagement). Insbesondere
spezialisiertes Know-how in Detailfra-
gen kann von den Betriebsratsmitglie- Fo
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triebswirtschaftlichen Fragen beraten
und unterstützen.

Wenig Transparenz im
Beratungsmarkt

Das Angebot an möglichen Unterstüt-
zungsleistungen ist sehr umfangreich
und kann anbieterbezogen in drei Grup-
pen eingeteilt werden:
> Hochschulen und Forschungseinrich-

tungen,
> gewerkschaftseigene sowie gewerk-

schaftsnahe Bildungs- und Beratungs-
einrichtungen und

> kommerzielle Anbieter von Beratungs-
leistungen.

Während die Betriebsräteberatung
früher eine Domäne der Gewerkschaf-
ten war, ist der Markt für kommerzielle
Beratungsangebote in den letzten Jah-
ren deutlich gewachsen. Gelegentlich
tauchen dabei sogar die Namen eta-
blierter Managementberatungen auf.
Für Gegengutachten zu geplanten Re-
strukturierungen hatten beispielsweise
Siemens-Betriebsräte im Jahr 2004 den
Sachverstand von Ernst & Young in 

Anspruch genommen. Für die Weiter-
entwicklung seiner internen Organisati-
onsstrukturen hatte sich der Betriebsrat
der BASF vor einigen Jahren von der Un-
ternehmensberatung Droege unterstüt-
zen lassen. Solche Beauftragungen von
„klassischen“ Beratungsgesellschaften
sind jedoch die Ausnahme. Im Wesent-
lichen konzentrieren sich die Betriebs-
räte bei der Suche nach geeigneter Un-
terstützung auf Beratungsunternehmen
bzw. freiberuflich tätige Berater, die auf
das Mitbestimmungsumfeld speziali-
siert sind. Anders als in Frankreich, wo
sich in diesem Segment mit der Groupe
Alpha ein landesweit bekannter Markt-
führer mit mehreren hundert Mitar-
beitern etabliert hat, teilen sich in
Deutschland ausschließlich kleinere und

für den Betriebsrat zu unterstützen,
schaffen sie neue Probleme und binden
wertvolle Ressourcen im Gremium.

Häufig sind vier Stolpersteine beim
Einsatz von Consultants verantwortlich
für unbefriedigende Ergebnisse:
> eine unzureichende Auftragsklärung;
> ein nicht abgestimmtes Rollenver-

ständnis;
> Unklarheiten über Budgets und Ho-

norare;
> eine fehlende aktive Steuerung des

Beratungseinsatzes.
Wer diese Hindernisse beim Einsatz von
Beratern und Sachverständigen aus
dem Weg räumen kann, verbessert die
Aussicht auf einen wirkungsvollen Ex-
perteneinsatz erheblich.

Präzise Auftragsklärung 
im Vorfeld ist wichtig

Vor der Beauftragung eines Beraters
bzw. Sachverständigen sollte sich der
Betriebsrat unmissverständlich Klarheit
über die Ziele und die Inhalte der Tätig-
keit des Experten verschaffen. Dazu ist
eine deutliche Zielformulierung erfor-
derlich: Was (inhaltlich) soll bis wann
(Zeitplan) in diesem Projekt erreicht
werden?

Ebenso notwendig ist die Festlegung
der Aufgabeninhalte des Beraters bzw.
Sachverständigen. Welche Teilaufgaben
übernimmt der Externe und welche Auf-
gaben werden vom Gremium oder von
einzelnen Betriebsratsmitgliedern erle-
digt?

Beide Aspekte lassen sich in einem
kurzen „Steckbrief“ zusammenfassen.
Sie bilden eine wichtige Grundlage, um
Anforderungen an den Experten zu de-
finieren. Der Steckbrief gibt Auskunft,
welche fachliche und welche methodi-
sche Kompetenz er mitbringen muss.
Auf dieser Grundlage lässt sich die
Auswahl eines geeigneten Beraters
bzw. Sachverständigen deutlich profes-
sionalisieren. Christoph Großmann,
der als Referent des Konzernbetriebs-
rats bei der TUI AG in Hannover viel Er-
fahrung in der Zusammenarbeit mit
Beratern und Sachverständigen ge-
sammelt hat, unterstreicht ausdrück-
lich die Bedeutung der Auftrags-
klärung: „Je klarer sich das auftragge-
bende Gremium die Notwendigkeit –
Ursachen, Umfeld, Beteiligte, Erwar-
tungen, Hoffnungen, Wünsche, Be-
fürchtungen (eigene und die der Betei-
ligten) – externer Beratung machen,
umso besser wird das Ergebnis die Er-
wartungen erfüllen. Ein intensives, gut
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Stefan Kohl, Vorsitzender des Betriebsrats 
der SAP AG in Walldorf
„Wenn in einem Unternehmen zum ersten Mal ein Betriebsrat gewählt wird, so
kann dieses Gremium naturgemäß nicht auf langjährige Erfahrungen zurück-
greifen. Es war für uns deshalb sehr wichtig, gerade zu Beginn auf den Rat von
externen Beratern oder auf die Angebote von unabhängigen Schulungsanbie-
tern zurückgreifen zu können. Zunächst stand hierbei die rechtliche Beratung
und Ausbildung des Gremiums im Vordergrund. Mit zunehmender Erfahrung
auf diesem Gebiet und der zunehmenden Etablierung der Mitbestimmung ver-
schiebt sich der Beratungsbedarf immer stärker weg von rein rechtlichen
Aspekten hin zu komplexen betriebswirtschaftlichen Gestaltungsfragen.“

kleine Gesellschaften sowie Freiberufler
den Markt. Das erschwert die Übersicht
über das vorhandene Beratungsangebot
erheblich.

Schwierige Auswahl

Damit stellt sich vielfach schon das
Ausfindigmachen des geeigneten Bera-
ters bzw. Sachverständigen als eine
echte Herausforderung dar. Seine Aus-
wahl sollte sich immer an der konkreten
Aufgabenstellung orientieren, für die ei-
ne Unterstützung gesucht wird. Wichti-
ge Hilfestellungen können dabei insbe-
sondere Empfehlungen anderer Be-
triebsräte sein, die in vergleichbaren
Fragestellungen konkrete Erfahrungen
mit externen Experten gemacht haben.
Zum anderen liefern Übersichten über
Berater und Beratungsangebote, wie sie
zum Beispiel vom DGB im Internet an-
geboten werden (www.dgb.de/service/
beratungspool) eine Einstiegshilfe bei
der Auswahl. Diese Datenbanken haben
allerdings den Nachteil, dass keine ech-
te Qualitätssicherung stattfindet. Inso-
fern haben derartige Listen eher die

Funktion von „Gelben Seiten“ – und we-
niger einen Empfehlungscharakter. Sie
bieten lediglich eine eingeschränkte Hil-
fe bei der Suche nach einem geeigneten
Experten.

Voraussetzungen für einen
erfolgreichen Experteneinsatz

Ähnlich wie die Beauftragung von Un-
ternehmensberatern durch das Mana-
gement garantiert auch der Einsatz von
Sachverständigen und Beratern für den
Betriebsrat keineswegs automatisch ei-
nen effizienten Beitrag zur Problemlö-
sung. Mitunter „verselbständigen“ sich
die Experten, und ihre Projekte entfer-
nen sich immer mehr von dem ange-
strebten Ziel. Statt eine Problemlösung
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einbarung erfordert mehr als die Fest-
legung eines Stunden- oder Tagesho-
norars. Sie bedarf zusätzlich einer kla-
ren Regelung über entstehende Neben-
kosten.

Darüber hinaus sollte auch ein Ge-
samtbudgetrahmen abgesteckt wer-
den. Auf diese Weise kann der Be-
triebsrat unliebsame Überraschungen
hinsichtlich des zeitlichen Aufwands
und damit der Gesamthonorarforde-
rung vermeiden. Eine Planung des Ge-
samtbudgets liefert zudem eine wichti-

vorbereitetes Klärungsgespräch bietet
dafür eine gute Basis.“

Wenn der Auftrag dagegen seitens
des Betriebsrats unklar formuliert ist,
besteht die große Gefahr, dass der Ex-
terne eine eigene Auftragsdefinition
vornimmt und sich dabei von persönli-
chen Zielen leiten lässt. Im Ergebnis be-
deutet das fast immer eine Verselbstän-
digung von Arbeitsinhalten im Berater-
einsatz, die auf jeden Fall vermieden
werden sollte.

Rollenverständnis abgleichen

Eine professionelle Zusammenarbeit
zwischen dem Betriebsrat und dem ex-
ternen Experten erfordert ein klares
Verständnis darüber, wer in einem ge-
meinsamen Projekt welche Rolle über-
nimmt. Dieses Rollenverständnis kann
man an einigen Kernfragen festmachen:
> Wer bereitet vor?
> Wer gestaltet Inhalte?
> Wer verantwortet Prozesse?
> Wer entscheidet?
Der Betriebsrat sollte sich im Zusam-
menspiel mit dem Berater bzw. Sach-
verständigen stets seiner Rolle als Auf-
traggeber bewusst sein. Er sollte des-
halb grundsätzlich Entscheidungen im
Rahmen eines Projektes nicht auf den
Berater bzw. Sachverständigen übertra-
gen, weil der Betriebsrat auch die Um-
setzung von Vorschlägen und Maßnah-
men aus solchen Projekten nicht an Ex-
terne übertragen kann. Dies ist eine
wichtige Klarstellung für die Rolle des
Beraters bzw. Sachverständigen: Er ist
kein gewähltes Interessenvertretungs-
organ der Arbeitnehmer, sondern Auf-
tragnehmer des Betriebsrats. Deshalb
sollte er sich darauf konzentrieren,
sachgerechte Entscheidungen vorzube-
reiten und deren Umsetzung zu unter-
stützen. Keineswegs sollte er sich aber
in die Rolle eines „Quasi-Betriebsrats“
drängen, indem er zum Beispiel eine ei-
genständige Position gegenüber dem
Arbeitgeber aufbaut.

Eindeutige Budgetvereinbarungen
treffen

Der Einsatz von Sachverständigen und
Beratern ist regelmäßig mit Kosten ver-
bunden. Der Arbeitgeber hat ein wirt-
schaftliches Interesse an einer Begren-
zung dieser Kosten. Unabhängig von
diesem Blickwinkel sollte der Betriebs-
rat aus eigenem Interesse klare Verein-
barungen über Honorare, Nebenkosten
und Gesamtbudgets treffen. Diese Ver-

Weichenstellungen für das Projekt vor-
nehmen. Dieses Verfahren stellt sicher,
dass der Betriebsrat zu jeder Zeit
„Herr des Verfahrens“ bleibt und der
Experte kein ausgeprägtes Eigenleben
entwickeln kann. Nur dann besteht ei-
ne gute Chance, dass die Projekter-
gebnisse eine breite Akzeptanz im Be-
triebsrat erzielen.

Es erscheint mitunter bequem, in ei-
nem Projekt viele Kompetenzen und
Entscheidungen an einen externen Ex-
perten zu delegieren. Diese Bequem-

Gerhard Jüttner, Mitglied des Betriebsrats der
WÜBA Versicherungs AG in Heilbronn
„Richtig eingesetzt sind in Projekten zur Restrukturierung professionelle Berater
für den Betriebsrat von hohem Nutzen, ja unersetzlich. Natürlich müssen wir als
Betriebsräte selbst definieren, was für die Beschäftigten wichtig ist und wo un-
sere Prioritäten liegen. Ein Berater kann uns niemals unsere Arbeit abnehmen –
und sollte es auch nicht. Wir Betriebsräte erhalten aber durch die richtigen Be-
rater Zugänge zu Fach- und Methodenwissen, die uns sonst kaum offenstehen.
Mit professioneller Unterstützung fällt es uns leichter, die richtigen Dinge kom-
petent zu hinterfragen und eigene Alternativkonzepte zu erarbeiten.“

ge Kontrollgröße über den zu erwar-
tenden Zeiteinsatz des Externen. Tre-
ten hier deutlich Diskrepanzen zwi-
schen dem Betriebsrat und dem Bera-
ter bzw. Sachverständigen auf, deutet
dies in der Regel darauf hin, dass un-
terschiedliche Vorstellungen über Ar-
beitsinhalte und -umfang vorliegen.
Diese Meinungsverschiedenheiten soll-
ten unbedingt im Vorfeld einer Beauf-
tragung ausgeräumt werden, um un-
angenehmen Honorarstreitigkeiten und
möglichen Gerichtsverfahren vorzu-
beugen.

Experteneinsatz aktiv 
steuern

Insbesondere bei längerfristigen Ein-
sätzen von Beratern und Sachverstän-
digen sollte der Betriebsrat seine Rolle
als Auftraggeber und damit als Steue-
rungsgremium sowohl für das Projekt
als auch für den Experteneinsatz aktiv
wahrnehmen. Dazu ist es wichtig, dass
Zwischenziele als „Meilensteine“ defi-
niert werden.

Zu den vereinbarten Zeitpunkten ist
eine Berichterstattung notwendig, die
dem Betriebsrat den Fortschritt im
Projekt deutlich macht. Erforderliche
Entscheidungen sind für diese Sitzung
vorzubereiten. Das Gremium muss
dann die inhaltlichen und formalen

lichkeit „rächt“ sich aber stets, wenn
es an die Umsetzung der Expertenrat-
schläge geht. Dann sind die Betriebs-
räte auch aus Sicht der Mitarbeiter auf
jeden Fall allein in der Verantwortung.
Und sie müssen sich – anders als ein
externer Berater – dem Urteil der Ar-
beitnehmer bei der nächsten Betriebs-
ratswahl stellen. Wer diesen Zusam-
menhang als Betriebsrat im Hinterkopf
behält, der wird das Steuer beim Ein-
satz von Sachverständigen und Bera-
tern nicht aus der Hand geben.

Fazit

Der Einsatz von Beratern und Sachver-
ständigen kann eine wichtige Hilfe für
Betriebsräte sein, um anspruchsvolle
Fragestellungen aus der Mitbestim-
mungspraxis qualifiziert bearbeiten zu
können. Dabei sollten sich die Be-
triebsräte stets ihrer Rolle und ihrer
Verantwortung als Auftraggeber be-
wusst sein. Dazu müssen sie vor allem
den Beratungsbedarf klar definieren
und den Beratungsprozess aktiv steu-
ern. Unter diesen Umständen stehen
die Chancen gut, dass der Beraterein-
satz tatsächlich einen Beitrag leistet,
um Mitarbeiterinteressen wirkungsvol-
ler zu vertreten. Und genau das sollte
der Anspruch an eine externe Unter-
stützung für Betriebsräte sein.nn


